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H E R M A N N J. K I E N A S T - KLAUS H A L L O F 

Ein Ehrenmonument für samische Scribonii aus dem Heraion 

I 

I m Bemühen, die Topographie des Heraion weiter zu vervollständigen und vor 
allem die Ostgrenze des Heiligtums zu erfassen, wurde i m Sommer 1996 das 
Areal östlich der Fundstelle des kolossalen Kuros ausgegraben.1 Der Befund 
war vielfältig und kompliziert, entscheidend ist aber die Tatsache, daß ein Rest 
der archaischen Temenosmauer festgestellt werden konnte. Die Ausgrabungen 
blieben damals beschränkt auf die Nordseite der Straße, 1998 wurden sie auf 
der Südseite weitergeführt. D ie dort aufgedeckten Reste bestätigten dann in 
aller Deutlichkeit, daß hier die Grenze des archaischen Temenos verlief und 
daß hier i n archaischer Zeit auch der Eingang zum Heil igtum lag. Diese Fest­
stellung ist von herausragender Bedeutung und w i r d andernorts ausführlich 
dargestellt werden.2 Ohne den Ergebnissen vorgreifen zu wollen, muß aber 
klargestellt werden, daß das archaische Propylon wohl i n hellenistischer Zeit 
aufgegeben und die Temenosgrenze erneut verschoben wurde.3 Wo der neue 
Eingang angelegt wurde und in welcher Form, ist bis auf weiteres unklar. A n 
der Stelle aber, an der die Reste der archaischen Temenosmauer zum Vorschein 
kamen, wurde in römischer Zeit ein beachtliches Monument errichtet, das i m 
folgenden vorgestellt werden soll. 

I n einem Abstand von rund 4 m vom Nordrand der Heiligen Straße4 wur­
den drei Marmorblöcke gefunden — alle drei in einer Linie und mi t der eine 
Inschrift tragenden Vorderseite i m Erdreich liegend —, so, als ob man sie 
von ihrer Basis gerollt und in Sturzlage liegen gelassen hätte (Abb. I ) . Die 
Blöcke bestehen aus einem gelblichweißen Marmor, haben eine Höhe von 
62,2 bis 62,5 cm, eine Tiefe von 76,0 bis 76,3 cm bzw. 99,8 cm und Längen 
von 119,3 cm, 123,0 cm und 77,7 c m ; sie gehören damit zu den größten I n ­
schriftsteinen i m gesamten Heiligtum. Der vom Betrachter aus rechte Block I 
ist schmalrechteckig und tiefer als die anderen, die beiden linken Blöcke I I 

H. J. KIENAST zeichnet für Teil I , K. H A L L O F für Teil I I verantwortlich. Für Rat und 
Kritik sei P. HERRMANN und M. H E I L gedankt. 

1 Es handelt sich um das unmittelbar an die Ostgrenze der damaligen Grabung an­
schließende Areal, vgl. AA 1985, Abb. 2. 

Ein Bericht für AA ist in Vorbereitung. 
Zur ersten Temenoserweiterung vgl. E. BUSCHOR, A M 55, 1930, 49 ff. 

4 Das Maß bezieht sich auf die Kante der severischen Straßenpflasterung. 
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und I I I haben dagegen einen nahezu einheitlichen, langrechteckigen Z u ­
schnitt. A u f ihrer Oberseite tragen alle drei Blöcke deutliche Spuren von 
Bronzestatuen, die ehemals auf ihnen standen — auf Block I und I I Einlas­
sungen für je zwei Füße, auf Block I I I den Rand eines Gewandsaumes. Kle i ­
nere Dübellöcher neben Füßen und Gewandsaum bezeugen zusätzliche Stabi­
lisierungsmaßnahmen für die drei Figuren, ohne jedoch weitere Aussagen 
über den Typus der Dargestellten zu ermöglichen: Die drei Blöcke trugen 
offensichtlich in Lebensgröße eine weibliche Bronzefigur links und zwei 
männliche daneben (Abb. 2). D ie Inschriften auf der Vorderseite der Blöcke 
bestätigen diese Rekonstruktion und nennen uns die Namen der Geehrten 
aus der Familie der Scribonii (s. u.). 

Unmittelbar hinter den Blöcken wurde ein mächtiges Fundament freigelegt, 
dessen Verlauf genau zur Sturzlage der Blöcke paßt. Die Unterkante dieses 
Fundaments liegt auf rund +130, also nur knapp über der zerstörten Temenos-
mauer, an die es mi t seiner westlichen Schmalseite auch nahezu unmittelbar 
anschließt; die Lücke dor t beträgt gerade 40 cm. Das Fundament besteht aus 
zwei Lagen von Tuffquadern von je rund 30 cm Höhe und einer Gesamtiänge 
von 4 m. A n seiner Langseite steht die untere Schicht rund 40 cm vor die 
obere vor, während an der Schmalseite keine derartige Abstufung zu beobach­
ten ist (Abb. 3).D Der eigentliche Sockel über den beiden Tuffschichten fehlt, 
statt dessen erhebt sich heute eine Steinsetzung von rund 35 cm Höhe aus 
einem Kleinsteinmauerwerk und zwei nach Süden vorgeblendeten Kalksteinen. 
Diese einschichtige Überbauung hat eine Breite von rund 120 cm, ihre Länge 
läßt sich aber nicht eindeutig definieren — nach Osten geht sie i n eine Mauer­
ecke über, nach Westen in eine schmalere Mauer. Alle Spuren, die einen A n ­
haltspunkt geben könnten über Höhe und Fo rm des Sockels, der ehemals auf 
den Tuffsteinen errichtet war, und somit vor allem auch über die ehemalige 
Position der Marmorblöcke, sind zerstört oder überdeckt. Festzuhalten ist nur, 
daß die Ausdehnung des Tufffundaments der Länge der drei Basisblöcke — 
aneinandergereiht ergeben sie 320,3 cm — bestens entspräche; das Fundament 
würde an beiden Schmalseiten rund 40 cm vorstehen. 

Die drei Basisblöcke standen ursprünglich mi t Sicherheit nebeneinander auf 
einem einheitlichen Unterbau. Das legt nicht nur der Text der Inschriften nahe, 
das ergibt sich zweifelsfrei auch aus ihrem Zuschnitt und den Löchern für die 
Klammern, mi t denen die Blöcke untereinander verbunden waren. Ihre Fund­
lage und noch mehr die Tatsache, daß alle drei zusammengehören, läßt kaum 
eine andere Lösung zu, als daß sie auch auf dem Tufffundament postiert 

Das Fundament ist nur an seiner westlichen Schmalseite und an seiner südlichen 
Langseite freigelegt. Die östliche Schmalseite ist durch spätere Uberbauung verunklärt, 
scheint aber dem westlichen Abschluß zu entsprechen. Unklar bleibt somit, ob das 
Fundament auch auf der Rückseite abgestuft war. 
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waren, vor dem sie gefunden wurden. Ergänzte man über dem Fundament 
einen entsprechenden Sockel, ergäbe sich lückenlos ein Bi ld der Zerstörung: 
Die Blöcke wurden einfach heruntergestoßen und blieben mi t ihrer Front nach 
unten liegen. Die Rekonstruktion ist so überzeugend, daß leicht übersehen 
wi rd , daß das Monument ehemals sowohl nach rechts als auch nach links eine 
Fortsetzung hatte und somit nicht nur aus den vorhandenen drei Blöcken be­
stand. Auch das ist zu zeigen anhand von Klammerlöchern und vor allem auch 
aufgrund der Setzfugenbearbeitung mi t einer Anathyrose bei Block I und I I I . 
Die drei Blöcke bilden also nur den K e r n eines ursprünglich noch größeren 
Monuments, für das in dieser Ausdehnung aber der Platz auf dem erhaltenen 
Fundament nicht ausreichend wäre. 

Es ergibt sich somit ein Dilemma, für das bis auf weiteres keine Lösung 
anzubieten ist: Wenn die Blöcke der drei Figuren ursprünglich auf dem Tuff­
fundament standen und von dort heruntergestoßen wurden, stammen sie 
zwangsläufig von einem anderen Monument , das hierher verlagert wurde. Es 
müßte dann eine Erklärung gefunden werden dafür, warum für ein solch be­
deutendes Monument Spolien verwendet wurden und warum man auf die 
Blöcke, die ehemals rechts und links anschlössen, verzichtet hat. Die Alternati­
ve, daß das Monument tatsächlich größer gewesen sei und mi t dem Tufffunda­
ment gar nichts zu tun gehabt habe, ist aufgrund der Gegebenheiten mehr als 
unwahrscheinlich. Z u suchen wäre dann nicht nur ein stattliches Fundament, 
auf dem das Monument ursprünglich gestanden hat, zu suchen wäre dann vor 
allem auch eine Erklärung für die Fundlage der Blöcke und für das Fehlen der 
beiden Endstücke. 

D ie drei Blöcke .wurden nach Abschluß der Grabung auf der Steinsetzung 
über dem Tufffundament aufgestellt i n einer Weise, wie sie der Steinschnitt 
und vor allem die Klammerlöcher nahelegen (Abb. 4). Die Basis gibt so einen 
Eindruck von ihrem ursprünglichen Aussehen, auch wenn über Form und 
Höhe des über dem Fundament zu ergänzenden Sockels keine Angaben zu 
gewinnen sind. Unbest immt bleibt natürlich auch das Ambiente der Basis. D a 
erwiesen ist, daß das archaische Propylon aufgegeben worden ist — w o h l lange 
vor Errichtung des Monuments - , ist auch nicht mehr festzustellen, ob der 
konkrete Platz besonders bedeutungsvoll war. Der gesamte Befund und auch 
die Interpretation der Inschriften legt jedenfalls nahe, daß mi t diesen drei 
Blöcken tatsächlich das vollständige Monument der Scribonü erfaßt ist, auch 
wenn die hier aufgeworfene Frage unbeantwortet bleibt. 

I I 

D ie Inschriften auf den drei neuen Basen erlauben es, i n Verbindung mi t schon 
länger bekannten Texten, eine der offenbar einflußreichsten samischen Familien 
zu Beginn der römischen Kaiserzeit zu erfassen. 
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Die Inschrift auf der rechten Basis (I) für C. Scribonius Herakleides ist am 
linken Rand beschädigt, sonst vollständig. Die obere linke Ecke ist zwar abge­
platzt, aber das Bruchstück ist erhalten. Es befindet sich jetzt i m Inschriften-
Magazin und paßt unmittelbar an. Unter der Inschrift, die an den linken Rand 
des Blockes gerückt ist, sind 0,36 bis zur Unterkante der Basis frei. B H 0,023-
0,025, Z A 0,02. Die Enden der Hasten sind in der für die samischen Ehren­
inschriften der frühen Kaiserzeit typischen Weise mi t stark ausgeprägten Apices 
verziert; Alpha mi t geknickter Querhaste, Pi mi t kürzerer rechter Haste. 
Abb. 5-6. 

ό δήμ[ος] 
[Γάϊο]γ Σκριβώνιον Ανδρόνικου 
υίόν Ήρακλείδην, άπόγονον 
οντά ευεργετών και πατρός 

5 [ε]ύεργέτου, ευσέβειας χάριν 
[τ]ης προς το θείον ν " Η ρ η ι . 

Die Ehrung durch das Volk der Samier gilt C. Scrib. Herakleides, Sohn des Andro-
nikos, wegen seiner Frömmigkeit gegenüber dem K u l t und dem Heil igtum der 
Hera. Als besonderer Umstand wi rd hervorgehoben, daß nicht nur unter seinen 
Vorfahren einige waren, die wegen ihrer Verdienste als «Wohltäten) {euergetat) aus­
gezeichnet worden sind, sondern sein Vater selbst diesen Ehrentitel trug. 

Die Inschrift auf der mittleren Basis (II) für C. Scribonius Andronikos ist vol l ­
ständig erhalten. I n Strichstärke, Buchstabenhöhe und einigen anderen Details 
abweichend, zeigt die Schrift dennoch keine wesentlich anderen Formen als I . 
Beide sind sicher i n einer Werkstatt und zur selben Zeit entstanden. Unter der 
Inschrift, die nicht so eng an den linken Rand geschrieben wurde wie I und 
durch dessen Beschädigung nicht betroffen wurde, sind 0,35 bis zur Unter­
kante des Blockes frei. B H 0,025-0,027, Z A 0,015. Abb. 7 - 8 . 

ό δήμος 
Γάϊον Σκριβώνιον Άσκληπιάδου υίόν, κατά 
παιδοποιΐ'αν δέ Ήρακλείδου, Άνδρόνικον, 
προγόνων τε και πατέρων ευεργετών 

5 γεγονότα και αυτόν εύεργέτην τοΰ 
δήμου, ευσέβειας χάριν τής προς το 
θείον "Ηρηι. 

Die Ehrung gilt C. Scrib. Andronikos, Sohn des Asklepiades und Adopt ivsohn 
des (C. Scrib.) Herakleides. Somit stehen die Statuen von Adoptivvater (I) 
und -söhn (II) nebeneinander. Die Inschrift hebt hervor, daß nicht nur die 
Ahnen und die Väter (d. h. der Adoptivvater Herakleides und der natürliche 
Vater Asklepiades), sondern auch der Sohn selbst den Ehrentitel euergetes trugen. 
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Die Inschrift auf dem rechten Block ( I I I ) wurde aus unerklärbarem G r u n d 
eradiert, aber doch auch wiederum nicht so sorgfältig, daß eine bewußte A b ­
sicht vermutet werden könnte. Sie ist, wenn auch mi t einiger Mühe, jedenfalls 
vollständig zu lesen. Die Schriftformen sind dieselben wie auf den anderen 
beiden Basen, der Text aber insgesamt länger, so daß unten nur 0,27 bis zur 
Unterkante des Blockes verbleiben. B H 0,025, Z A 0,015. Abb. 9 -10 . 

ό δήμος 
Σκριβωνίαν Διονυσίου θυγατέ[ρα] 
Άρτεμισ[ί]αν, γυναίκα δέ Γαΐου 
Σκριβωνίου Άσκληπιάδου υ[ί]ο[ϋ], 

5 [κ] ατά παιδοποιΐαν δέ Ήρακλείδου, 
Ανδρόνικου, σωφροσύνης χάριν 

κα ι ευσέβειας της προς το θείον 
Ή ρ η ι . 

Geehrt w i rd Scribonia Artemisia, Tochter des Dionysios, Frau des C. Scrib. 
Andronikos, «wegen ihrer Sittlichkeit und ihrer Frömmigkeit gegenüber dem 
Göttlichen». Die Statuen der beiden Eheleute standen nebeneinander. 

Die aus den drei neuen Inschriften bekanntgewordene Familie der samischen 
Scribonii läßt sich noch eine Generation weiter verfolgen. P. H E R R M A N N veröf­
fentlichte i m Jahre 1962 eine i m Pflaster der Heiligen Straße verbaute, jetzt i m 
Lapidarium des Heraion aufbewahrte Inschrift (Inv. Μ 109) auf einem Block 
aus grauem Marmor, oben beschädigt, die sich rechts u m höchstens 8 Buch­
staben auf einem anschließenden, nicht erhaltenen Stein fortsetzte. Z . 1—6 
lauten bei i hm wie folgt: 

Σ[αμίων ό δήμος? ] P A N [θυγατέρα] 
ύπάρχουσα[ν Ποσειδωνίου, Άσκληπ[ιάδου ?] 
υίοΰ, κατά παιδοποΐαν δέ Ήρακλείδου [του] 
Φιλοποίμενος, τοΰ της πόλεως εύε[ργέτου], 

5 γυναίκα δέ Αρίστιππου τοΰ Άνδροσ[θένους], 
κτλ. 

Ζ . 2 - 3 ist, wie sich jetzt zeigt, kein anderer Name als der des C. Scrib. Hera­
kleides zu ergänzen. A m Ende von Z . 1 hatte bereits G. D U N S T das Richtige 
gefunden: θυγατ]ερα μ[έν], das μέν dann aber auf κατά παιδοποΐαν δέ (Ζ. 3) 
bezogen. Vielmehr entspricht i hm Z . 5 γυναίκα δέ. Das Sigma in Ζ . 1 ist ab­
solut sicher, nur gehört es nicht zu der ungewöhnlichen Wendung Σ[αμίων ό 
δήμος], sondern zum Gentile Scribonius. Über Z . 1 ist noch genügend Platz bis 
zur Oberkante des Blockes, u m das erforderliche ό δήμος zu ergänzen. Die 
Inschrift lautet also (Abb. 11): 

6 Alvi 75, 1960 [1962], 151-152 Nr. 44 und Beilage 51, 2. 
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[ό δήμος] 
Σ[κριβωνίαν c'10~12 ΐ>υγατ]έρα μ[έν] 
ύπάρχουσαν Γ[αΐου Σκρι]βωνίου, Άσκληπ[ιάδου] 
υίοΰ, κατά παιδοποΐαν δέ Ήρακλείδου, 
Φιλοποίμενος, τοΰ της πόλεως εύε[ργέτου], 

5 γυναίκα δέ Αρίστιππου του Άνδροσ[θένους], 
ανδρός απογόνου καθεστώτος εύε[ργετών] 
και αύτοΰ δόξη και αρετή διαφέροντ[ος] 
διά τε τήν ύπάρχουσαν περί αυτήν σω[φροσύνην] 
και δια τήν προς το θείον εύσέβειαν [ Ή ρ η ι ] . 

Der Ehemann Aristippos, Sohn des Androsthenes, war ein Mann, der als Nach­
komme von euergetai auch selbst an Ruhm und Tugend hervorstach; der Vater, 
C. Scrib. Philopoimen, war euergetes der Stadt. Er ist ohne Zweifel der Bruder 
des C. Scrib. Asklepiades (neue Basis I I ) und ebenso wie dieser von C. Scrib. 
Herakleides adoptiert worden. 

Auch für Philopoimen selbst hat sich eine — bislang allerdings verkannte -
Ehreninschrift erhalten. Sie wurde bereits 1888 von E. I . S T A M A T I A D E S 7 und i m 
Jahre darauf von A . E . K O N T O L E O N publiziert.8 Als Fundort wurde Glyphada 
(vor den Mauern der antiken Stadt Samos [heute Pythagorion, früher Tigani] 
am Weg nach Chora) angegeben. 1924 fand A . R E H M die Inschrift i n einem 
Haus in Tigani als «rückwärtige Schwelle» verbaut wieder und fertigte einen 
Abklatsch an, der sich i m Archiv der I G befindet. E. BUSCHOR hat sie i m Früh­
jahr 1930 herausnehmen lassen und unter Inv. Nr . J 146 i m Inventar des Hera­
ion verzeichnet. 
K O N T O L E O N gibt folgenden Text: 

πιάδου υίόν, κατά παιδοποιΐαν δέ 
έ ν τ ε άλλοις πολλοίς εύεργετηκότα τον 

Der Stein ( Η . 0,09, Β. 1,08, D . 0,46), ursprünglich sicher Teil einer Basis, ist als 
Schwelle oben, unten und links abgearbeitet worden; nur rechts ist der origi­
nale Rand erhalten. V o n Z . 4, die bei K O N T O L E O N und S T A M A T I A D E S fehlt, 
sind am Abklatsch einzelne Buchstaben erkennbar. Nachdem bereits 
P. H E R R M A N N 9 an einen Adopt ivsohn des Herakleides gedacht hatte, ist es auf­
grund der am Anfang von Z . 3 erhaltenen, von K O N T O L E O N übersehenen, En­
dung -να evident, daß es sich u m Philopoimen handelt und zu ergänzen ist 
(Abb. 12): 

Έπετηρίς της Ηγεμονίας Σάμου 1888, 136. 
8 A M 14, 1889, 102 Nr. 44. 
9 HERRMANN (Anm. 6) 152 Anm. 296. 
10 - -NA HERRMANN; πάτρω]να REHM. 
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[ό δήμος] 
[Γάϊον Σκριβώνιον Άσκλ]ηπιάδου υίόν, κατά παιδοποΐαν δε 
[Ήρακλείδου, Φιλοποίμε]να, εν τε άλλοις πολλοίς εύεργετηκότα τον 
[δήμον ] Γ . . Η Τ . . ' Μ Ε . . του [α]ύτ[οκ]ράτ[ορος ] 

Philopoimen, der sich bei vielen anderen Gelegenheiten bereits als Wohltäter 
des Volkes erwiesen hat, w i r d besonders eines Verdienstes wegen geehrt, von 
dem nur noch zu erkennen ist, daß es mi t dem Kaiser i n Verbindung stand. 
Es ergibt sich folgendes Stemma: 

Andronikos 
I 

C. Scrib. Herakleides Asklepiades 
adaptiert 

Scrib. Artemisia oo C. Scrib. Andronikos C. Scrib. Philopoimen cx> $ Androsthenes 

. ι . . I 
Scribonia oo Aristippos 

V o n den Scribonii werden alle i n den Inschriften ausdrücklich als euergetai be­
zeichnet. Gleichzeitig wi rd hervorgehoben, daß es auch unter den Vorfahren 
solche gegeben habe (προγόνων ... ευεργετών). Daß dies keine leere Floskel ist, 
beweist die ebenfalls aus dem Heraion stammende Basis einer Statue, mi t der 
K ö n i g Attalos I I . zwischen 160/59 und 139/38 v. Chr. seinen Strategen und 
Großsiegelbewahrer Φιλοποίμην Ανδρόνικου ehrte. Jener Philopoimen, wenn 
er nicht schon von Gebur t her ein Samier war, hat während seines Lebens das 
samische Bürgerrecht erworben und eine Familie gegründet, die vier Generatio­
nen später zu den bedeutendsten der Insel gehörte. " I m übrigen unterstrei­
chen die beiden Namen Philopoimen und Andronikos, was auch schon die Na­
mensgleichheit zwischen Großvater und Adoptivenkel namens Andronikos 
nahelegte: daß zwischen Adoptivvater und -söhnen eine enge familiäre Ver­
wandtschaft bestand. 

Wann haben die samischen Scribonii die Zivität erhalten und von wem? Das 
chronologische Gerüst beruht auf zwei fixen Daten: C. Scrib. Herakleides war 
20/19 v. Chr. Tempelpfleger (s. unten S. 214f.) und sein Sohn C. Scrib. Philo-

Als Präposition ist με [τα] ziemlich sicher; «mitsamt dem Kaisen> würde auf ein 
außergewöhnliches Privileg deuten. Davor sind zwei Buchstaben -ητ- mit Gewißheit zu 
erkennen. Ob man an συ]γ[κλ]ητ[..] denken darf? 

12 Inv. Μ 50. Ed. M . S C H E D E , A M 44, 1919, 30-31 Nr. 16 (SEG 1,374; IGR I V 
1712). Vgl. HERRMANN (Anm. 6) 152. 

Es ist sicher nicht gänzlich unmöglich, aber nunmehr doch weniger wahrschein­
lich, daß der milesische Stephanephor von 74/73 v. Chr. Philopoimen, Sohn des Andro­
nikos, auf den HERRMANN verweist, zur Familie des attalidischen Strategen gehört. 

Dionysios 
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poimen 11/12 n. Chr. samischer Eponym. 1 4 Einen ersten Hinweis gibt nun die 
Tatsache, daß Artemisia, die Gatt in des C. Scrib. Andronikos, ebenfalls das 
Gentile Scribonia führt, während ihr Vater einfach Dionysios heißt. Daß Arte­
misia bereits vor ihrer Ehe das römische Bürgerrecht und zufälligerweise auch 
durch einen Scribonius besaß, ist eher unwahrscheinlich. Vielmehr waren Arte­
misia und Andronikos bereits miteinander verheiratet, als beide es durch Adop­
tion in die Gens Scribonia erhielten. Aber auch der leibliche Vater des Andro­
nikos, Asklepiades, war kein Scribonius. Der eigentliche Begünstigte war 
demnach Herakleides, und dazu stimmt, daß sein leiblicher Vater (Andronikos) 
auch kein Scribonius war. Dies bedeutet: Als Herakleides sein römisches Bür­
gerrecht erhielt, hatte er Philopoimen und Andronikos bereits adoptiert und 
war dieser bereits verheiratet. 

I n der Regel übernahmen die Griechen bei der Bürgerrechtsverleihung den 
Gentilnamen ihres Patrons. Von den römischen Scribonii kommen zwei Fami­
lien in Betracht: einerseits die Scribonii Libones, von denen in der hier behan­
delten Zeit vor allem L . Scribonius L i b o 1 5 i n Erscheinung trit t , cos. 34 v. Chr., 
der Schwiegervater des Sex. Pompeius und Bruder der Scribonia, die in dritter 
Ehe i m Jahre 40 mi t Oktavian verheiratet war. Dagegen spricht nun aber, daß 
bei den Scribonii Libones das Praenomen Lucius üblich war, während auf den 
samischen Inschriften stets Caius steht. Dieses Praenomen gehört vielmehr 
dem Zweig der Scribonii Curiones, deren Familie allerdings i m Jahre 31 v. Chr. 
erlosch. Dieser Terminus ante quem erweist sich zugleich als der frühest­
mögliche in Anbetracht dessen, daß Philopoimen noch 11/12 n. Chr. i m epo-
nymen A m t bezeugt ist. Wenn man für ihn ein Alter von 60 Jahren annimmt, 
dann wäre er u m 50 v. Chr. geboren und hätte 19jährig den Sieg Oktavians 
erlebt. 

I n der Tat gab schon R H E R R M A N N zu bedenken, ob die Bürgerrechtsverlei­
hung i m Zusammenhang mi t C. Scribonius Curio, trib. pleb. 50 v. Chr., stehen 
könnte, für den etwa 5 5 - 5 2 v. Chr. eine amtliche Tätigkeit i n Asia (Provinzial-
quästur?) bezeugt ist.16 D o c h dieser Curio ist m . E. eine Generation zu früh. 

Offenbar das Richtige hat bereits G A R D T H A U S E N vermutet, als er auf den 
Sohn jenes C. Scribonius Curio aus seiner Ehe mi t Fulvia verwies. Diese hatte 
ihn nach dem Ende ihres ersten Mannes (P. Clodius Pulcher, gest. 52) in zwei­
ter Ehe geheiratet, nach seinem T o d i m Jahre 48 aber in dritter Ehe den 
M . Antonius. Der jüngere Curio, dessen Praenomen freilich nicht überliefert 

14 IGR I V 991 und 1706; E.BUSCHOR, A M 68, 1953 [1956], 16-19 und Photo 
Taf. IV—VI. Datiert wird nach dem Jahr μβ' = 42, zweifellos der aktischen Ära. 

15 PIR1 S210. Vgl. R .SYMH, The Roman Revolution, 21952, 562; ders., Roman Pa­
pers I l 610 mit Stemma der Scribonii ebd. 608. 

16 BROUGHTON, Magistrates I I , 1952, 230; Suppl., 1986, 186 und unten Anni. 21. 
Vgl. auch W.TRANSIER, Samiaka. Diss. Mannheim 1985, 101-103. 153 Nrr. 52-53. 

17 V. GARDTHAUSEN, Augustus und seine Zeit I I 1, 1891, 208 Anm. 26. 
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ist, geboren zwischen 52 und 49, war demnach der Stiefsohn des M . A n ­
tonius.19 I m Jahre 3 1 , nach der Schlacht bei Ac t ium, ließ Augustus ihn hinrich­
ten. Aber nicht nur aus seinem tragischen Ende geht hervor, daß er sich — 
zumindest i n den letzten Lebensjahren - bei seinem Stiefvater i m Osten des 
Reiches aufhielt. Eine Statuenbasis aus Kaunos für einen [C. Scribjonius C. f. 
[Curio] «wegen der Wohltaten des [Scrib]onius C. f. Cu [rio], seines Vaters» er­
richtet, w i r d auf ihn bezogen. 

Wenn nun aber wirklich jener Curio der samischen Honoratiorenfamilie das 
römische Bürgerrecht verschafft hatte, dann ist der zeitliche Spielraum dafür 
eng. Es k o m m t nur ein Da tum unmittelbar vor Ac t ium in Frage, und eigentlich 
nur das Jahr 32, während Antonius auf Samos H o f hielt und in Beziehung zu 
den führenden Familien der Stadt kam. I n diesem Jahr müssen Herakleides 
und seine Familie das Bürgerrecht durch Scribonius Curio erhalten haben. 

18 Es sei denn, man bezieht die Inschrift aus Oropos IG V I I 331: Γάϊον Σκριβώνιον 
Γαΐου υίον | Κουρίωνα, τόν έατών πάτρωνα | Ώρώπιοι Άμφιαράωι mit GARDTHAUSEN auf 
diesen und nicht, wie LOEWY 387 Nr. 135b, auf den Vater (trib. piek 50) oder, wie 
DITTENBERGER und jetzt B. PETRAKOS, Οί επιγραφές της Ώρώπου, 1997, Nr. 445, auf 
dessen Vater (cos. 79). — Das Praenomen ist auch nur ergänzt in der Inschrift aus Kau­
nos (s. Anm. 21). 

19 Vgl. R.SYME, The Augustan Aristocracy, 1986, 31. 39. 264. 
211 Cass. Dio 51,2,5. 
21 G. E. B E A N , JHS 74, 1954, 89 Nr. 23 (SEG 14,641). Eine entsprechende Inschrift 

gilt einer Tochter des C. Memmius, Frau des C. Scribonius C. f. Curio, «wegen der 
Wohltaten des Scribonius C. f. Curio» (ebd. 89 Nr. 24, mit verbesserter Lesung SEG 14, 
642), von der unklar ist, ob sie die Frau oder die Mutter des Curio war (PIRZ Μ 480). 
— Es ist allerdings nicht ganz auszuschließen, daß die Basis auf den Vater und die er­
wähnten Verdienste des Großvaters (cos. 79, procos. Macedonia« 78-74) auf seinen Aufent­
halt mit Sulla in Asien im Jahre 88 zu beziehen sind; vgl. BE 1965, 274c. 

22 Plut. Ant. 56,6-10. 
23 Natürlich fehlt dieser Folgerung die letzte Sicherheit, und Bedenken äußerte brief­

lich auch P. HERRMANN. Stellung und Funktion des jungen Curio sind letztlich unbe­
kannt, und seine Rolle definiert sich mehr über seinen Stiefvater M. Antonius oder -
wie die Inschriften aus Kaunos zeigen — über seinen Vater. Wenn die Bürgerrechtsver­
leihung an die samische Familie aber auf diesen zurückginge (d. h. auf die Zeit seiner 
Proquästur in Asien, 55—52 v. Chr.), dann müßte C. Scrib. Herakleides von den adop­
tierten Brüdern Philopoimen und Andronikos durch zwei Generationen getrennt sein. 
Irritierend ist in jedem Fall das gleiche Gentile der Eheleute Andronikos und Artemisia, 
obwohl Beispiele für Namensgleichheit unter Ehegatten nicht fehlen (vgl. HERRMANN, 
Chiron 23, 1993, 259; die Gründe: zufällig gleiches Gentile der Partner, Heirat unter 
Verwandten, gelegentliche Übernahme des Gentiles des Gatten durch die Frau). Darf 
man das aber für die frühe Zeit annehmen? B. HOLTHKIDE, Römisches Bürgerrecht und 
römische Neubürger in der Provinz Asia, 1983, 32—39 bemerkt, daß die Verleihung des 
Bürgerrechts viritim in der späten Republik äußerst selten und erst unter M. Antonius 
häufiger ist. Auch die Statistik spräche also mehr für den jüngeren Curio und das Jahr 
32 v. Chr. 
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Der Termin war nicht sehr günstig. Schon i m Jahr darauf mußten die Samier 
und mi t ihnen die Scribonii sich mi t dem siegreichen Gegner arrangieren. Daß 
es den Bürgern — offenbar unter Vermit t lung der Kaiserin Livia — gelang, 
macht der viermalige Winteraufenthalt des Kaisers i n den Jahren bis 19 v. Chr. 
deutlich.2 5 Aber auch den Scribonii ist es gelungen. Der Kaiser selbst war 
bemüht, die lokalen Eliten i n den Städten des griechischen Ostens an sich zu 
ziehen und in sein Herrschaftskonzept einzubinden.26 V o m Erfolg dieser Be­
strebungen künden zwei Inschriften, die die Scribonii i n persönlicher Verbin­
dung mi t dem Kaiser zeigen. 

Die erste ist das bekannte und viel diskutierte «Vischersche Fragment», eine 
nur durch Abschrift von 1862 bekannte Inschrift aus der antiken Stadt Sa-
mos. Sie enthielt zwei Eintragungen von neopoiai, denen die Verwaltung des 
Heraions oblag. Angegeben ist neben dem Namen des amtierenden neopoies das 
jeweilige Amtsjahr. A u f eine am Anfang verstümmelte Liste aus einem unbe­
kannten Jahr (Z. 1—7) folgt, von anderer Hand geschrieben (Ζ. 8—Ι2): 

έτους της κολωνίας 
Γάϊος Σκρειβώνιος Άνδρονί-

10 κου υιός Ηρακλείδης 
νεωποίης ευσεβής, έφ' ο(ύ) τή ι 
θεά αναθέματα άπεδόθη. 

24 Vgl. den Brief des Augustus an die Samier bei J. REYNOLDS, Aphrodisias and 
Rome, 1982, 104-106 Nr. 13 (SEG 32,833), worin er die Bitte der Samier, ihnen den 
Status einer libera civitas zu gewähren, abschlägt: «Es ist nicht gerecht, das größte aller 
Privilegien umsonst und ohne Grund zu gewähren. Ich bin Euch wohlgesonnen und 
würde gern meiner Frau, die sich für Euch einsetzt (τη γυναικί μου υπέρ υμών σπουδα-
ζούση), eine Freude machen, aber . . .». Zur Datierung des Briefes auf die Jahre zwi­
schen Actium und der Verleihung der Freiheit (31-19) vgl. G. W. BOWERSOCK, Gno­
mon 56, 1984, 52; E . B A D I A N , GRBS 25, 1984, 165-170. Der hier noch nicht von 
Erfolg gekrönte Versuch, das kaiserliche Wohlwollen für sich zu nutzen, steht sicher mit 
einem der ersten drei Winteraufenthalte in Verbindung. 

25 Die einzelnen Aufenthalte sind bezeugt: Winter 31/30 Suet. Aug. 17,3 (vgl. Ap-
pian, b.c. 4,176); Winter 30/29 Suet. Aug. 26,3 [quintum consulatum in insula Samo . . . mit); 
Winter 21/20 Cass. Dio 54,7,4; Winter 20/19 Cass. Dio 54,9,7 (ό δέ Αύγουστος ες τε 
τήν Σάμον επανήλθε κάνταϋθα αύθις έχείμασε, και έκείνοις τε έλευθερίαν μισθόν τής 
διατριβής άντέδωκε, «Augustus aber kam nach Samos zurück und überwinterte wieder 
daselbst. Als Lohn für den Aufenthalt schenkte er den Samiern die Freiheit»). Vgl. 
H . H A L F M A N N , Itinera principum, 1986, 158. 161. 

26 CHR. BÖHME, Princeps und Polis. Untersuchungen zur Herrschafts form des Augu­
stus über bedeutende Orte in Griechenland, 1995, am Beispiel des Spartaners C. Iulius 
Eurykles und des Atheners C. Iulius Nikanor. 

27 W.VISCHER, RhM 22, 1867, 324-325 Nr. I I ( G P. OIKONOMOS, ADelt 7, 1921-
1922, 285-286 Nr. 4; IGR I V 992; E. BUSCHOR, A M 68, 1953 [1956], 59). Vgl. HERR­
MANN (Anm. 6) 98 und Anm. 68. 
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Demnach war C. Scrib. Herakleides «Tempelpfleger», und unter i hm sind der 
Gö t t i n (Hera) Weihgeschenke zurückgegeben worden. Schon FABRICIUS und 
D I T T R N B E R G E R 2 8 haben diese Not iz mi t der Nachricht bei Strabo (14,1,14) 
verbunden, daß durch Augustus zwei Statuen der i m Heraion aufgestellten, 
unter Antonius nach Alexandria verschleppten Myron-Gruppe, nämlich Athene 
und Herakles, nach Samos zurückgegeben wurden, während er die dritte (Zeus) 
dem Tempel des kapitolinischen Jupiter überwies. 

Die komplizierten Probleme der Datierung sollen hier nur soweit interessie­
ren, als seit K A E S T N E R der Beginn der nur zweimal belegten Ära της κολωνίας 
in das Jahr 20/19 v. Chr. gelegt wi rd , i n welchem Samos den Status einer Frei­
stadt erhielt.30 Wenn dies richtig ist, dann w i r d es kein Zufall sein, daß in dieser 
für Samos wichtigen Zeit, da sich der Kaiser mehr als ein halbes Jahr auf der 
Insel aufhielt und sie privilegierte, C. Scrib. Herakleides die zivile Aufsicht über 
das Heraion innehatte. Zieht man nun den hervorgehobenen Standort der Scri-
bonii-Basen in Betracht, dann scheint die Rückführung der archaischen Bi ld­
gruppe dem neopoks als persönliches Verdienst angerechnet worden zu sein. 

Bislang ist die Gunst des Kaisers nur für Herakleides nachgewiesen und 
hatte woh l mi t seiner Anwesenheit auf Samos zu tun. Wie aber sieht es für die 
Zeit nach 19 v. Chr. aus? Gib t es Zeugnisse anhaltender Gunst des alternden 
Kaisers auch gegenüber den Kindern des Herakleides? 

Daß C. Scrib. Philopoimen Kontakte zu Augustus hatte, wurde in seiner 
Ehreninschrift hervorgehoben, wenngleich der Zusammenhang unklar bleibt. 
Eine deutliche Bestätigung bietet eine vor mehr als einem Jahrhundert gefun­
dene und schon längst wieder verlorene, ihres traurigen Zustandes wegen bis­
lang unpublizierte Inschrift: 

Platte aus weißem Marmor, unten und rechts gebrochen, H . 0,41, B. 0,26, D . 
0,068, oben mi t einem 0,08 breiten, abgeschlagenen Prof i l ; von E . FABRICIUS 
1884 in einem Haus in Tigani (heute Pythagorion), der antiken Stadt Samos, 
gesehen. Rechts stark abgerieben. B H 0,012-0,015; Z A 0,005. 

2 8 E. FABRICIUS, A M 9, 1884, 259-260; W DITTENBERGER, bei T H . MOMMSEN, Res 
gestae Divi Augusti, 21883, 96 Anm. 1. 

29 Strab. 14,1,14 (p. 637). DUNST weist darauf hin, daß das Fehlen des Artikels vor 
αναθέματα (so ist es in der Abschrift überliefert; FABRICIUS und DITTENBERGKR hatten 
t>erx (τ)άναΐ>(ή)ματα konjiziert) die Rückgabe nicht aller, sondern nur einiger Figuren der 
Myron-Gruppe reflektiert. 

O. KAESTNER, De aeris quae ab imperio Caesaris Octaviani constitute initium du-
xerint, Diss. Leipzig 1890, 37; GARDTHAUSEN (Anm. 17) 11478-480; HERRMANN 
(Anm. 6) 89 Anm. 68; TRANSIER (Anm. 16) 173 Anm. 165; WLESCHHORN, Antike 
Ären, 1993, 373-376. - Immerhin steht nun soviel fest, daß der neopoies C. Scrib. Hera­
kleides, der von der Kolonie-Ära Gebrauch macht, wohl römischer Bürger, aber kein 
römischer Kolonist war. 

Vielleicht bis nach dem 1. Juli 19 (HERRMANN [Anm. 6] 86). 
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Nach FABRICIUS' Abschrift (Tagebuch I I , S. 201, i m Archiv der IG) und A b ­
klatsch (Abb. 13-14) : 

vacat 0,02 

επί Τρύφωνο[ς] του [ , έτους ] 
τριακοστού, μη[νο]ς [ , Αύτο]-
κράτωρ Κ[αΐσ]αρ [θεοϋ Ίο]υλ[ ίου υιός Σεβαστός] 
Σαμίων [αρ]χο[υσι, β]ου[λή, δήμω χαίρειν ! 
εί έρρω[σθε] κ[α]λώ[ς] αν [εχοι, και αυτός δέ μετά του] 
στρατ[ε]ύμα[τος ύγ]ίαιν[ον επειδή Γάϊος Σκριβώνιος] 
.'Ασκληπ[ι]ά[δ]ο[υ υίό]ς, [κ]ατα [παιδοποΐαν δέ Ήρακλε ί ] -
[δο]υ, Φιλοπ[οίμην ] 

Υ Τ Η Σ Ν Ι 
Υ Ο Ν 

Ο. 

1-2. 4-6 suppl. E.PREUNER in FABRICII diario, 3. 6-8 H A L L O F || 1 fin. - - κ α ι ] DUNST 
Il 3 Κ..ΑΦ ΥΣ FABRICIUS, Ι.ΛΡ....ΥΣ DUNST; nomina principis legi, Σεβαστός HERR­
MANN Κ 8 το]ϋ Φιλοπ[οίμενος - - DUNST. 

M i t dem in Z . 6—8 zu ergänzenden Namen des C. Scrib. Philopoimen war 
zugleich die Zeit der Inschrift gefunden und der Name des Kaisers Augustus 
(Ζ. 3). Ζ . 1—2 enthalten den «Registraturvermerk» der samischen Behörde: 
Eponym und Datierung auf den Tag genau; die Angabe des Monats und des 
Tages ist verloren, von der Jahreszahl nur noch «dreißigste» zu erkennen. 

Sicher und schon von FABRICIUS richtig ergänzt ist Z . 5—7 die bekannte for­
mula vaktudmis «Wenn Ih r wohl seid, ist es gut; ich selbst mitsamt dem Heer 
bin wohlauf», die i n dieser Form unter Caesar Bestandteil der politischen Kor ­
respondenz wurde und für Octavians Briefe geradezu typisch — aber, soweit 
wi r bisher sahen, von Augustus nicht mehr gebraucht wurde. Die Datierung 
des Briefes nach 27 v. Chr. steht durch Z . 3 fest. Danach k o m m t nur die A k t i ­
sche Ära i n Betracht,33 die 44 Jahre i n Gebrauch war und 14 n. Chr. von der 

32 Vgl. REYNOLDS (Anm. 24) 45. Die Belege sind: Caesar an Mytilene, 48 v. Chr. (IG 
X l l 2,35; SHERK, RD 24 Α Ζ. 3-4) und 46 ν. Chr. (IG X I I 2, 35b, Z. 8-9, ergänzt von 
F. Z I E M A N N , De epistularum Graecarum formulis, 1910, 267 Anm. 1; vgl. I G X I I s, 
p. 11), an Pergamon (?), nach 47 v. Chr. (I . Smyrna 590 Ζ. 2-3). - Octavian an Aphro-
disias (?) 39/38 v. Chr. (REYNOLDS Nr. 6 Z. 11-14), an Ephesos 38 v. Chr. (ebd. Nr. 12 
Z. 2-3), an Rhosus 35 und 30 v. Chr. (RD 58 I Z. 4-5. I I I Z. 75-76), an Mylasa, 
Winter 31/30 v. Chr. (RD 60 Z. 4 -6 ; I . Mylasa 602), an Ephesos 29 v. Chr. (SEG 43, 
758 Z. 8-9). 

Es sei denn, man bringt ein weiteres Mal die inoffizielle Kolonie-Ära ins Spiel. 
Dann würde sich — das Gründungsdatum 20/19,als richtig vorausgesetzt — das Datum 
des Briefes auf das Jahrzehnt von 10/11 — 19/20 n. Chr. verschieben, wobei die Jahre ab 
14/15 natürlich ausscheiden. 

2/1 a.-8/9 p. 

5 
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Apotheosen-Ära abgelöst wurde. Die Jahre 30—39 entsprechen demnach 2 / 1 
V . - 8 / 9 n. Chr. Dami t ist àie formula vaktudinis erstmals auch aus deutlich späte­
rer Zeit belegt, wenngleich unklar bleibt, ob und auf welche laufende kriegeri­
sche Aktivi tät des Kaisers sie zu beziehen ist. 

Der erhaltene Text läßt nicht mehr erkennen, i n welcher Mission C. Scrib. 
Herakleides den Kaiser aufsuchte. Deutl ich wi rd aber, daß die Beziehungen der 
samischen Scribonii zu Augustus auch noch mehr als ein Jahrzehnt nach dem 
letzten Aufenthalt des Prinzeps auf der Insel fortbestanden. Diese Tatsache 
unterstreicht nochmals, daß der herausragende Platz für die drei Scribonier-Ba-
sen unmittelbar vor dem Eintr i t t der Heiligen Straße in das Temenos der Hera 
nicht ohne G r u n d gewählt worden war: handelte es sich doch u m die offenbar 
bedeutendste und wichtigste samische Familie in den ersten Jahrzehnten des 
Prinzipats. 

Deutsches Archäologisches Institut Inscriptions Graecae 
Fidiou 1 Berlin-Brandenburgische Akademie 
GR-10678 Athen der Wissenschaften 

Unter den Linden 8 
10117 Berlin 
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Abb. 1 : Block I und I I in Stur^lage von Süd (Photo H.J. Kenast) 

Abb. 2: Ansicht und Draufsicht der drei Basisblöcke in ihrer ursprünglichen Anordnung 
(Zeichnung J. Haupt) 
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Abb. 3: Das Tufffundament mit seinem späteren Aufbau; links daneben die Reste der archaischen 
Temenosmauer (Photo H.J. Kienast) 

! 

> ! 

> < * : • > · ; * - : i 
. · • · : 

;ii 
1 

•2 

Abb. 4: Draufsicht auf die wieder^usammengeset^te Basis von Nord (Photo H.J. Kienast) 
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^4tó 5— 6V Inschrift auf Block I für C. Scribonius Herakleides 
(Um^eichnung und Photo Κ Hallof) 
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ΓΑΙΟΝΣΚΡΙΒΩΝΙΟΝΑΣΚΛΗΠΙΛ^οΥΥΙΟΝΚΑΤΑ 
ΠΑΙΔΟΠΟΙίΑΗΔΕΗΡΛΚΛΕίΔΟΥΑΝΔΡοΝίΚοΝ 
Π ΐ Ό Ι ' υ Ν Α Ν Υ Ε Κ Α ί Π Α Τ Ε Ρ Λ Ν ί ε Υ Ε Ρ Γ Ε Τ Ρ Ν 
ΕΕΓΟΜΟΤΛΚΑΪΑΥΤΟΝΕΥΕΡΓΕΤΗΝΤοΥ 

Λ Η Μ Ο Υ Ε Υ Χ Ε Β Ε ί Α Σ Χ Α Ρ Ι Ν Τ Η Σ Π Ρ ο Υ Τ ο 
\E ION Η Γ Η ί 

Abb 7-8: Inschrift auf Block IIfür C. Scribonius And, 
(Um^eichnung und Photo Κ Hallof) 
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ΟΛΗΚΟΙ: 
-Ί<ρί , α Ν ί Λ Ν Λ ί Ο Ν Υ ^ Ι ο Υ ο ' Γ Α , Ξ 
Λ Γ Γ ^ Μ ΐ ^ Α Ν Γ Υ Ν λ Ι Κ Α Λ Ε Γ / \ / θ Υ 

Χ Κ Ρ Ι Β α κ ί ο Υ Λ ^ ^ Λ Η Π ' ^ Α ο Υ Υ ΐ Ο -
^ΤΛΡΛΪΔΟΠΟΙΙΑΜΔΕΗΡΑ Λ £ ϊ Α θ Υ 
ΛΝΔΡΟΝίΙΌΥΖαφΡΟΧΥΝΙ-ΔΧΛΡΙΝ' 

κΑϋΓΥ-^ΤίΛ^ΤΠΣΤίΡΟΣΤΟΘΕΙΟΝ 
Η PHI 

Abb. 9-10: Inschrift auf Block III fir Scribonia Artemisia (Um^eichnung und Photo K. Hallof) 
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^ 4 Μ / / : Ehreninschrift für Scribonia (Um^eichnung K Hallof 
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Abb. 12: Ehreninschrift für C. Scribonius Philopoimen (Um^eichnung K. Hallof) 
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^4tó / 3 : Brief des Augustus 
(Um^eìchnung Κ. Hallof) 

Abb. 14: Brief des Augustus 
(Abklatsch von E. Fabricius, Foto K. Hallof) 




